ENDGÜLTIGER ENTWURF

DES INVESTITIONSGESETZES

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

(1) Mit diesem Gesetz wird die Investitionsförderung von in- und ausländischen juristischen oder natürlichen Personen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit abwickeln und am Waren- und Dienstleistungsverkehr teilnehmen reguliert, und zwar zum Zwecke der Förderung des Wirtschaftswachstums, der Entwicklung und Verwirklichung der Wirtschaftspolitik der Republik Kroatien, ihrer Eingliederung in den Verlauf des internationalen Austausches und der Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der kroatischen Wirtschaft. 

(2) Eine Investitionsförderung im Sinne dieses Gesetzes stellt ein System der Investitionsförderungsmaßnahmen für wirtschaftliche Tätigkeiten auf dem Gebiet der Republik Kroatien und der Schaffung neuer Arbeitsplätze, die mit diesen Investitionen verbunden sind, dar.

(3) Mit diesem Gesetz regulierte Förderungsmaßnahmen beziehen sich auf Investitionsprojekte in:

A. der Produktions- und Verarbeitungswirtschaftsaktivität,

B. technologische Entwicklungs- und Innovationszentren,

C. strategische Aktivitäten der Geschäftsunterstützung.

(4) Die durch dieses Gesetz regulierten Förderungsmaßnahmen beziehen sich auf Investitionsprojekte, mit welchen eine ökologisch sichere Wirtschaftsaktivität und ein Investitionsziel oder mehrere Investitionsziele sichergestellt werden, die folgendermaßen lauten:

· Einführung neuer Ausstattung und moderner Technologien,

· Implementierung neuer Produktionsverfahren und neuer Produkte,

· höhere Beschäftigungsrate und Ausbildung der Beschäftigten,

· Modernisierung und Verbesserung der Geschäftsführung,

· Entwicklung von Herstellungen eines höheren Verarbeitungsgrades,

· Steigerung von internationalen Wirtschaftsaktivitäten,

· Steigerung der Wirtschaftsaktivitäten in Teilen der Republik Kroatien, in welchen das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigungsrate hinter dem staatlichen Durchschnitt, und zwar gemäß der Karte der regionalen staatlichen Förderung,  nachhinkt,

· Entwicklung des neuen Dienstleistungsangebots,

· Energieersparnis,

· Stärkung der EDV- Tätigkeiten,

· Zusammenarbeit mit Finanzinstitutionen außerhalb des Landes,

· Anpassung der kroatischen Wirtschaft an die europäischen Normen.

Artikel 2

Einzelne Ausdrücke haben im Sinne dieses Gesetzes folgende Bedeutung:

1. Investition beziehungsweise Anfangsinvestition: Investitionen in das Anlagevermögen, welches im Mindestbetrag von 300.000 Euro,  im Gegenwert in Kuna, in das Eigentum des Trägers von Förderungsmaßnahmen eingetragen wurden, und sich auf die Gründung einer neuen Handelsgesellschaft, der Erweiterung einer bestehenden Handelsgesellschaft oder der Ingangsetzung von Aktivitäten beziehen, welche eine grundlegende Änderung in dem Produkt oder Produktionsprozess einer bestehenden Handelsgesellschaft (mittels Rationalisierung, Diversifikation oder Modernisierung) kennzeichnen. Die Ersatzinvestition ist aus dieser Definition ausgeschlossen und wird in den Betrag der Anfangsinvestition eingerechnet. Regionale staatliche Unterstützungen können, in Einklang mit diesem Gesetz, nicht Handelsgesellschaften erteilt werden, die sich in Schwierigkeiten befinden sowie Handelsgesellschaften in der Stahl- und Synthetikfaserindustrie. 

2. Anlagevermögen – materielles und immaterielles Anlagevermögen, welches in das Eigentum des Trägers von Förderungsmaßnahmen eingetragen und in der Bilanz des Trägers von Förderungsmaßnahmen aufgewiesen ist.

3. Träger von Investitionsmaßnahmen: eine auf dem Gebiet der Republik Kroatien registrierte Handelsgesellschaft, die Förderungsmaßnahmen nützt beziehungsweise welcher Unterstützungen für Anfangsinvestitionen bewilligt werden. Eine Handelsgesellschaft, die eine Unterstützung für Anfangsinvestitionen zu nutzen plant muss dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Unternehmertum vor Beginn des Investitionsprojekts einen Antrag zur Erteilung von Förderungsmaßnahmen stellen.

4. Unterstützung für Anfangsinvestitionen: insgesamt erteilte Förderungsmaßnahmen, die als Prozentsatz des Investitionswerts ausgerechnet werden. Dieser Wert wird auf Grund der gerechtfertigten Investitionskosten festgesetzt.

5. Gerechtfertigte Investitionskosten:

A. Wert der Liegenschaften/Gebäude und Ausstattung/Geräte (Standardbemessungsgrundlage). Im Verkehrssektor dürfen die Kosten für den Kauf von Transportausstattung (Umlaufvermögen) nicht in die gerechtfertigten Investitionskosten (Standardbemessungsgrundlage) inbegriffen sein.

B. Gerechtfertigte Investitionskosten können bestimmte Kategorien immaterieller Investitionen (Patente, Lizenzen, Know-how) bis zum Grenzbetrag von 50 % der Standardbemessungsgrundlage im Falle von Großunternehmern umfassen. Immaterielles Anlagevermögen, welches gerechtfertigte Investitionskosten darstellt, muss folgende Bedingungen erfüllen:

· muss ausschließlich von dem Träger von Förderungsmaßnahmen genutzt werden;

· muss als Vermögen, mit der Möglichkeit einer Abschreibung (amortisierendes Vermögen) erachtet werden;

· muss von Dritten gemäß Marktbedingungen gekauft werden;

· muss in dem Vermögen des Trägers von Förderungsmaßnahmen eingeschlossen beziehungsweise in der Bilanz des Trägers von Förderungsmaßnahmen mindestens fünf Jahre lang aufgewiesen sein.  

C. Gerechtfertigte Kosten der Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze, werden als Prozentsatz des Bruttogehalts in einem zweijährigen Zeitraum berechnet.

6. Intensität der Unterstützung: Der Betrag des Unterstützungsumfangs ist als Prozentsatz der gerechtfertigten Investitionskosten beziehungsweise als Prozentsatz der gerechtfertigten Kosten zur Erschließung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze ausgedrückt.

Mindestens 25 % der Höhe der gerechtfertigten Investitionskosten müssen von dem Träger von Förderungsmaßnahmen sichergestellt werden und dürfen keine staatliche Unterstützung im Sinne des Gesetzes über staatliche Unterstützungen beinhalten.

7. Bruttoäquivalent der Unterstützung (BU): Alle Unterstützungsintensitäten müssen als Bruttoäquivalent der Unterstützung (BU) im Sinne des Betrags des Endnutzens, welcher von dem Träger von Förderungsmaßnahmen bis zur Unterstützung vor Abzug der Körperschaftssteuer verwirklicht wird, ausgerechnet werden.

8. Maximale Unterstützungsintensität: stellt, gemäß der Karte regionaler staatlicher Unterstützung, ein Bruttoäquivalent von bis zu 50 % der gerechtfertigten Investitionskosten, zuzüglich 10 Bruttoprozentpunkten in Fällen von Investitionsförderungen von Mittelunternehmern beziehungsweise zuzüglich 20 Bruttoprozentpunkten in Fällen von Förderungen von Kleinunternehmern dar. Ferner stellt sie die obere Grenze von gesamten, kummulativen Unterstützungen beziehungsweise die Summe der gerechtfertigten Förderungsmaßnahmen aus den Artikeln 4, 6, 7, 8, 11 und 12 dieses Gesetzes, die Förderungen aus anderen Quellen eingeschlossen, dar. Die maximale Unterstützungsintensität darf nicht den Betrag der oberen Grenze der gestatteten Intensität übersteigen, welche mit der Karte der regionalen staatlichen Unterstützung festgesetzt ist.

9. Ministerium: das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Unternehmertum als zuständiges Ministerium für Geschäfte der Investitionsförderung.

II. FÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Förderungsmaßnahmen

Artikel 3

Förderungsmaßnahmen sind:

1. Steuerprivilegien

2. Zollprivilegien

3.  Unterstützung für gerechtfertigte Kosten für die Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze

4. Unterstützung für gerechtfertigte, investitionsgebunde Fortbildungskosten

5. Förderungsmaßnahmen für die Gründung und Entwicklung:

A. Technologischer Entwicklungs- und Innovationszentren und

B. strategischer Aktivitäten der Geschäftsunterstützung

6. Förderungsmaßnahmen für große Investitionsprojekte – Investitionsprojekte von bedeutendem Wirtschaftsinteresse

Steuerprivilegien

Artikel 4

(1) Für Investitionen in der Höhe von bis zu 1,5 Millionen Euro, im Gegenwert in Kuna, wird dem Träger von Förderungsmaßnahmen die Körperschaftssteuer um 50 % der vorgeschriebenen Körperschaftssteuer in dem Zeitraum von 10 Jahren ab dem Jahr des Investitionsbeginns unter der Bedingung gesenkt, dass mindestens 10 neue, investitionsgebundene Arbeitsplätze, und zwar binnen drei Jahren ab der Erlangung des Statuses als Träger von Investitionsmaßnahmen beziehungsweise Investitionsbeginn geschaffen werden. 

(2) Für Investitionen in der Höhe von 1,5 bis 4 Millionen Euro, im Gegenwert in Kuna, wird dem Träger von Förderungsmaßnahmen die Körperschaftssteuer um 65 % des vorgeschriebenen Körperschaftssteuersatzes in dem Zeitraum von 10 Jahren ab dem Jahr des Investitionsbeginns unter der Bedingung gesenkt, dass mindestens 30 neue, investitionsgebundene Arbeitsplätze, und zwar innerhalb des Zeitraums von drei Jahren nach Erlangung des Statuses als Träger von Förderungsmaßnahmen beziehungsweise Investitionsbeginn, geschaffen werden.

(3) Für Investitionen in der Höhe von 4 bis 8 Millionen Euro, im Gegenwert in Kuna, wird dem Träger von Förderungsmaßnahmen die Körperschaftssteuer um 85% der vorgeschriebenen Körperschaftssteuer in dem Zeitraum von 10 Jahren ab dem Jahr des Investitionsbeginns, unter der Bedingung der Schaffung von mindestens 50 neuen, investitionsgebundenen Arbeitsplätzen, und zwar innerhalb des Zeitraums von drei Jahren nach Erlangung des Statuses als Träger von Förderungsmaßnahmen beziehungsweise Investitionsbeginn, gesenkt. 

(4) Für Investitionen von über 8 Millionen Euro, im Gegenwert in Kuna, wird dem Träger von Förderungsmaßnahmen die Körperschaftssteuer um 100 % von der vorgeschriebenen Körperschaftssteuer in dem Zeitraum von 10 Jahren ab dem Jahr des Investitionsbeginns, unter der Bedingung der Schaffung von mindestens 75 neuen, investitionsgebundenen Arbeitsplätzen, und zwar innerhalb des Zeitraums von drei Jahren nach Erlangung des Statuses als Träger von Förderungsmaßnahmen beziehungsweise Investitionsbeginn, gesenkt.

(5) Der Gesamtbetrag der Steuerprivilegierung, die der Träger von Förderungsmaßnahmen während des Zeitraums der Nutzung von Steuerprivilegien nutzen kann, wird in dem absoluten Betrag der Verrechnungsdifferenz des geschuldetenen Körperschaftsteuerbetrags, welcher auf Grund des Körperschaftssteuergesetzes und des auf Grund dieses Gesetzes ausgerechneten Betrags bestimmt, dabei den maximalen zugelassenen Betrag der in Artikel 2 Punkt 8 dieses Gesetzes angeführten Gesamtförderungen in Betracht ziehend. 

(6) Falls der Träger von Förderungsmaßnahmen die Bedingung der Schaffung neuer Arbeitsplätze nicht erfüllt, welche durch die Bestimmungen dieses Artikels bestimmt ist beziehungsweise die Anzahl neuer Arbeitsplätze, die durch die Bestimmungen dieses Artikels festgesetzt sind gesenkt wird, endet das Nutzungsrecht von Steuerprivilegien für den gesamten Zeitraum, für welche sie bewilligt sind, mit der Verpflichtung der Rückgabe der Mittel, die durch die Nutzung der bewilligten Privilegien verwirklicht wurden, zuzüglich des Betrags der gesetzlichen Verzugszinsen.

(7) Der minimale Zeitraum der Dauer des Trägers von Förderungsmaßnahmen beziehungsweise des Erhalts der betreffenden Investition und der geschaffenen neuen Arbeitsplätze, die mit dieser Investition verbunden sind, beträgt 5 Jahre, jedoch nicht kürzer als der Zeitraum der Nutzung von Förderungsmaßnahmen.

Investitionsstruktur

Artikel 5

In den Betrag der gerechtfertigten Investitionskosten aus Artikel 2 Punkt 5 und Artikel 4 dieses Gesetzes wird der Betrag des Investitionsteils nicht eingerechnet, der Grundstücke bestehende, früher ausgebaute Gebäude/Bauten und bereits benützte Ausstattung/Geräte umfasst, welche als Einlage eingetragen werden.

Zollprivilegien

Artikel 6

(1) Bei der Einfuhr von Ausstattung, welche eine Investition darstellt, wird nicht der Zoll auf die Waren aus dem Kapitel der Zolltarife 84, 85, 86, 87 (außer Personenkraftwagen mit einem Hubraum von über 1500 Kubikzentimetern) 88, 89 und 90 des Zolltarifgesetzes verrechnet.

(2) Die Gültigkeit der Zollprivilegien für Investitionen aus diesem Gesetz endet mit dem Tag des Beitritts der Republik Kroatien in die Mitgliedschaft der Europäischen Union.

Unterstützung für gerechtfertigte Kosten der Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze

Artikel 7

(1) Dem Träger von Förderungsmaßnahmen, der eine Schaffung neuer Arbeitsplätze, die mit Investitionen in den Gebieten (Gespanschaften) der Republik Kroatien, wo eine Arbeitslosenrate von bis zu 10 % laut Angaben des Staatlichen Amts für Statistik für das Vorjahr registriert ist, sicherstellt, wird eine nicht rückzahlbare Geldunterstützung für gerechtfertigte Kosten der Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze in der Höhe von bis zu 10 % der gerechtfertigten Kosten für die Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes, und zwar in dem Höchstbetrag von bis zu 1.500 Euro, im Gegenwert in Kuna, je neu geschaffenem Arbeitsplatz bewilligt.

(2) Dem Träger von Förderungsmaßnahmen, der die Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze in den Gebieten (den Gespanschaften) der Republik Kroatien sicherstellt, wo die registrierte Arbeitslosenrate laut Angaben des Staatlichen Amts für Statistik für das Vorjahr 10 % bis 20 %  beträgt, wird eine nicht rückzuzahlende Geldunterstützung für gerechtfertigte Kosten für die Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze in der Höhe von bis zu 15 % der gerechtfertigten Kosten für die Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes in dem Höchstbetrag von bis zu 2.000 Euro, im Gegenwert in Kuna, je neu geschaffenem Arbeitsplatz bewilligt.

(3) Dem Träger von Förderungsmaßnahmen, der eine Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze in den Gebieten (Gespanschaften) der Republik Kroatien sicherstellt, wo die registrierte Arbeitslosenrate laut Angaben des Staatlichen Amts für Statistik für das Vorjahr über 20 % beträgt, wird eine nicht rückzuzahlende Geldunterstützung für gerechtfertigte Kosten für die Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze in der Höhe von bis zu 20 % der gerechtfertigten Kosten für die Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes in einem Höchstbetrag von bis zu 3.000 Kuna, im Gegenwert in Kuna, je neu geschaffenem Arbeitsplatz bewilligt.

Unterstützung für gerechtfertigte, investitionsgebundene Fortbildungskosten

Artikel 8

(1) Dem Träger von Fortbildungsmaßnahmen, der die Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze sicherstellt, wird eine nicht rückzuzahlende Geldunterstützung für die Fortbildung von Arbeitnehmern auf den neuen, investitionsgebundenen Arbeitsplätzen bewilligt.

(2) Unterstützung für gerechtfertigte, investitionsgebundene Fortbildungskosten können in folgenden Formen erteilt werden:

a. Unterstützungen im Falle einer allgemeinen Fortbildung: Die allgemeine Fortbildung ist der Erlangung von Allgemeinwissen, welches auf dem jetzigen beziehungsweise zukünftigen Arbeitsplatz bei dem Träger von Förderungsmaßnahmen, der Nutznießer staatlicher Unterstützung ist, verwendet wird gedacht und ist auf andere Unternehmer oder Tätigkeiten übertragbar sowie welche die Möglichkeit der Beschäftigung von Arbeitnehmern deutlich verbessern. Fortbildung wird als allgemeine Fortbildung erachtet, falls:

· sie seitens mehrerer unabhängiger, verschiedener Unternehmer gemeinsam organisiert ist oder die Arbeitnehmer verschiedener Unternehmer diese Fortbildung nützen können;

· sie von den Organen der staatlichen Verwaltung oder anderen ermächtigten Organen und Institutionen der Republik Kroatien anerkannt, ermächtigt und zertifiziert ist.

b. Unterstützungen im Falle spezieller Fortbildung: Die Sonderfortbildung ist der Erlangung von theoretischem und praktischem Wissen gedacht, welches auf dem jetzigen beziehungsweise zukünftigen Arbeitsplatz bei dem Träger von Förderungsmaßnahmen, der Nutznießer staatlicher Unterstützung ist, welche auf andere Unternehmer oder Tätigkeiten unübertragbar oder eingeschränkt übertragbar ist, gedacht.

(3) Die Unterstützung für gerechtfertigte Fortbildungskosten kann nicht die maximalen Intensitäten wie folgt übersteigen:

a. Für die Unterstützung im Falle einer Sonderfortbildung darf die Unterstützungsintensität 35 % für Großunternehmer beziehungsweise 45 % für Klein- und Mittelunternehmer nicht übersteigen. 

b. Für die Unterstützung im Falle einer allgemeinen Fortbildung darf die Unterstützungsintensität 60 % für Großunternehmen beziehungsweise 80 % für Klein- und Mittelunternehmen nicht übersteigen.

c. In Fällen, wo die Unterstützung beide Formen der Fortbildung einschließt: Sonder- und allgemeine Fortbildung, welche nicht im Sinne der Berechnung der Unterstützungsintensität zergliedert werden können beziehungsweise in Fällen, wo ein Sonder- oder allgemeiner Fortbildungscharakter nicht gesondert festgestellt und zergliedert werden kann, wird die Berechnung der maximalen Intensität für eine Sonderfortbildung angewendet.

(4) Gerechtfertigte Kosten im Sinne der Fortbildung sind:

a. Kosten für den Instruktor 

b. Reisekosten des Instruktors und Personen, die sich fortbilden

c. Sonstige laufende Kosten

d. Abschreibungskosten des Geräts und der Ausstattung in Einklang mit dem Umfang deren Nutzung zu Fortbildungszwecken

e. Beratungskosten bezüglich des Fortbildungsprojekts

f. Kosten der Fortbildungsteilnehmer bis zur Höhe aller gerechtfertigten Kosten aus den vorherigen, von a) bis e) gekennzeichneten Unterabsätzen. In die Verrechnung werden nur Arbeitsstunden der aktiven Teilnahme an der Fortbildung eingeschlossen, und zwar nach Abzug der produktiven Arbeitsstunden oder deren Äquivalent.

Artikel 9

Bei der Festsetzung der Gerechtfertigkeit der Unterstützungen aus Artikel 7 und Artikel 8 dieses Gesetzes werden vor allem folgende Bedingungen in Betracht gezogen:

· Neuer Arbeitsplatz sowie die Fortbildung müssen mit der Projektdurchführung der Anfangsinvestition verbunden beziehungsweise der Arbeitsplatz muss als Folge der erhöhten Effektivität der durch Investition geschaffenen Kapazitäten geschaffen sein und muss im Laufe des Zeitraums der Nutzung des Statuses als Träger von Förderungsmaßnahmen offen sein sowie fünf Jahre nach dessen Schaffung bestehen.

· Unterstützung für neue Arbeitsplätze und Fortbildung, verbunden mit einer Anfangsinvestition wird für neue Arbeitsplätze bewilligt, die in dem Zeitraum von drei Jahren ab Investitionsbeginn beziehungsweise ab Erlangung des Statuses als Träger von Förderungsmaßnahmen geschaffen wurden.

· Falls der Träger von Förderungsmaßnahmen die neuen Arbeitsplätze, die durch die Bestimmungen dieses Artikels mindestens fünf Jahre ab deren Schaffung festgesetzt sind, nicht behält, endet sein Recht auf Unterstützungsnutzung für den neuen Arbeitsplatz sowie die Fortbildung, mit der Verpflichtung der Rückgabe der durch die Unterstützungen bewilligten Mittel, zuzüglich des Betrags der gesetzlichen Verzugszinsen.

· Das Projekt der Anfangsinvestition muss in Richtung Aufstockung der Anzahl der Arbeitnehmer bei dem Träger von Förderungsmaßnahmen im Vergleich zu dem Beschäftigtendurchschnitt in den vergangenen zwölf Monaten beziehungsweise ab den geschaffenen Bruttoarbeitsplätzen des bestimmten Zeitraums führen. Die Anzahl der in demselben Zeitraum verlorengegangenen Arbeitsplätze muss abgezogen werden.

Förderungsmittel

Artikel 10

(1) Nicht rückzuzahlende Geldunterstützung für Förderungen aus Artikel 7 und 8 dieses Gesetzes wird in dem Staatshaushalt auf Ministerebene sichergestellt.

(2) Das Ministerium ist verpflichtet, eine Evidenz der bewilligten Geldunterstützung aus Artikel 7 und 8 dieses Gesetzes zu führen.

Förderungsmaßnahmen für die Gründung von technologisch-innovativen Zentren und strategischen Aktivitäten der Geschäftsunterstützung

Artikel 11

(1) Im Falle des Projekts der Gründung und Entwicklung von technologisch-innovativen Zentren sowie der Gründung und Entwicklung von strategischen Aktivitäten der Geschäftsunterstützung werden Förderungsmaßnahmen für folgende Projekttypen bewilligt:

A. TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNGS- UND INNOVATIONSZENTREN – Entwicklung und Innovation von hochtechnologischen Produkten und Produktionsprozessen, welche es ermöglichen, dass Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten auf die Weise ausgenützt werden und die Produktion in dem Umfang fördern, dass sie auf Folgendes Einfluss nehmen:

· Produktänderung,

· Produktionsserien,

· Produktionsprozesse und

· Produktionstechnologien

B. STRATEGISCHE AKTIVITÄTEN DER GESCHÄFTSUNTERSTÜTZUNG

1. PR- Zentren für Kunden/Benützer

Alle Formen von Callcentern, multimedialen Kontaktzentren und anderen Typen von Kontaktzentren mit Kunden/Klienten, welche auf technische Unterstützung und Problemlösung von Kunden/Klienten gerichtet sind.

2. Zentren gemeinsamer Aktivitäten

sind auf die Trennung und Konzentration von korporativen Aktivitäten multinationaler Gesellschaften gerichtet, wie zum Beispiel: Finanzen, Rechnungswesen, Marketing, Entwicklung von menschlichem Potential und Entwicklung von Informationstechnologie.

3. Logistik- und Vertriebszentren

sind auf die Gründung und den Ausbau von Logistik- und Vertriebszentren von Hochtechnologie gerichtet, welche Folgendes ermöglichen: intermodalen Warentransport, Warenlagerung, Verpackung und Warenmanipulation, mit dem Ziel der bedeutenden Verbesserung von Logistik- und Vertriebsoperationen innerhalb des Geschäftsprozesses sowie Warenlieferung an in- und ausländische Kunden/Klienten.

4. Informations- und Kommunikationszentren

· Entwicklung und Anwendung von Informationssystemen auf Gesellschaftsebene,

· Verwaltungstrennung durch Informationssysteme,

· Entwicklung von Telekommunikationsnetz-Operationszentren

5. Softwareentwicklungszentren
· Entwicklung und Anwendung neuer Softwarelösungen für in- und ausländische Benützer.

(2) Für Gründungs- und Entwicklungsprojekte von technologischen Entwicklungs- und Innovationszentren werden dem Träger von Förderungsmaßnahmen neben den vorgesehenen Förderungsmaßnahmen aus diesem Gesetz auch die Erhöhung der Unterstützung für die Kosten der Schaffung neuer, investitionsbezogener Arbeitsplätze, und zwar um den Betrag von 50 % von dem in Artikel 7 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Betrag bewilligt. 

(3) Für Gründungs- und Entwicklungsprojekte von strategischer Aktivitäten der Geschäftsunterstützung wird dem Träger von Förderungsmaßnahmen, neben den vorgesehenen Förderungsmaßnahmen aus diesem Gesetz, die Erhöhung der Unterstützung für die Kosten der Schaffung neuer, investitionsgebundener Arbeitsplätze, und zwar um den Betrag von 25 % von dem in Artikel 7 Absatz 1, 2 und 3 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Betrag bewilligt.

(4) Für Gründungs- und Entwicklungsprojekte technologischer Entwicklungs- und Innovationszentren wird eine nicht rückzuzahlende Geldunterstützung für Anlagevermögen beziehungsweise für den Kauf der Ausstattung des technologischen Entwicklungs- und Innovationszentrums in der Höhe von bis zu 5 % der faktischen gerechtfertigten Kosten des Ausstattungkaufs, und zwar in dem Höchstbetrag von 0,5 Millionen Euro, im Gegenwert in Kuna, unter der Bedingung bewilligt, dass die gekaufte Ausstattung des technologischen Entwicklungs- und Innovationszentrums eine Ausstattung von hoher Technologie (Hightech) sein muss.

(5) Die nicht rückzuzahlende Geldunterstützung aus Absatz 4 dieses Artikels wird in dem Staatshaushalt auf Ministerebene sichergestellt.

Förderungsmaßnahmen für Investitionsgroßprojekte – Investitionsprojekte von bedeutendem Wirtschaftsinteresse

Artikel 12

(1) Im Falle von Investitionsgroßprojekten von bedeutendem Wirtschaftsinteresse wird Folgendes in Betracht gezogen:

· Investitionshöhe und –bedeutung für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung,

· gleichmäßige regionale Entwicklung,

· Entwicklung des Gebiets, in welchen die registrierte Arbeitslosenrate den Landesdurchschnitt übersteigt,

· Entwicklung des Wirtschaftszweigs selbst, in welchen investiert wird.

(2) Als großes Investitionsprojekt beziehungsweise Investitionsprojekt von bedeutendem Wirtschaftsinteresse werden Investitionsprojekte erachtet, die eine große Wirtschaftsaktivität darstellen, wie es der Ausbau einer neuen Fabrik oder einer Industrieanlage, die Ingangsetzung einer neuen Wirtschaftstätigkeit sowie die Entwicklung neuer Technologien ist sowie jene, deren Investitionswert in das Anlagevermögen des Trägers von Förderungsmaßnahmen mindestens 15 Millionen Euro, im Gegenwert in Kuna, unter der Bedingung der Schaffung von mindestens 100 neuen, investitionsgebundenen Arbeitsplätzen, beginnend ab dem Ablauf des ersten Investitionsjahrs, beträgt.

(3) Für große Investitionsprojekte wird dem Träger von Förderungsmaßnahmen in den Gebieten (Gespanschaften) der Republik Kroatien, wo die registrierte Arbeitslosenrate laut Angaben des Staatlichen Amts für Statistik über 20 % für das Vorjahr beträgt, neben den vorgesehenen Förderungsmaßnahmen aus diesem Gesetz, eine nicht rückzuzahlende Geldunterstützung in der Höhe von 5 % der faktischen, gerechtfertigten Investitionskosten für das Anlagevermögen bewilligt, und zwar:

· Kosten für den Ausbau einer neuen Fabrik oder Industrieanlage,

· Kosten für den Kauf neuer Maschinen beziehungsweise Produktionsausstattung,

in dem gesamten Höchstbetrag von 1 Million Euro, im Gegenwert in Kuna, unter der Bedingung, dass der Investitionsanteil für Maschinen beziehungsweise Produktionsausstattung mindestens 40 % des Gesamtinvestitionswerts sowie mindestens 50 % der gekauften Geräte beziehungsweise der Produktionsaussattung von hoher Technologie sein muss.

(4) Für große Investitionsprojekte aus Absatz 2 dieses Artikels, deren Realisation den Ausbau neuer, den Zubau oder die Erweiterung bestehender, investitionsgebundener Infrastrukturobjekte und Anschlüsse voraussetzt, wird eine nicht rückzuzahlende Geldunterstützung, und zwar in der Höhe von bis zu 5 % der faktischen Kosten für den Ausbau von neuen, dem Zubau oder Erweiterung von bestehenden Infrastrukturobjekten und Anschlüssen in dem Höchstbetrag von bis zu 0,5 Millionen Euro, im Gegenwert in Kuna, bewilligt.

(5) Nicht rückzuzahlende Geldunterstützungen aus den Absätzen 3 und 4 dieses Artikels werden in dem Staatshaushalt auf Ministerebene sichergestellt.

(6) Die maximalen Intensitäten der Gesamtunterstützung für große Investitionsprojekte betragen, abhängig von der Investitionshöhe:

· Für einen Investitionsteil in der Höhe von 50 Millionen Euro, im Gegenwert in Kuna, beträgt die maximale Intensität der Gesamtunterstützung 100 % der oberen Grenze der gerechtfertigten Kosten, die durch die Karte der regionalen staatlichen Unterstützung festgestellt wurden.

· Für einen Investitionsteil in der Höhe von 50 bis 100 Million Euro, im Gegenwert in Kuna, beträgt die maximale Intensität der Gesamtunterstützung 50 % der oberen Grenze der gerechtfertigten Kosten, die durch die Karte der regionalen staatlichen Unterstützung festgestellt wurden.

· Für einen Investitionsteil in der Höhe von über 100 Million Euro, im Gegenwert in Kuna, beträgt die maximale Intensität der Gesamtunterstützung 34 % der oberen Grenze der gerechtfertigten Kosten, die durch die Karte der regionalen staatlichen Unterstützung festgestellt wurden.    

Bewilligung und Aufsicht

Artikel 13

(1) Juristische Personen, die Förderungsmaßnahmen auf Grund dieses Gesetzes zu nutzen gedenken, stellen einen Antrag auf Bewilligung des Statuses als Träger von Förderungsmaßnahmen beziehungsweise eine Anmeldung zur Nutzung von Förderungsmaßnahmen. Die betreffende Anmeldung wird dem Ministerium, und zwar vor Investitionsbeginn gestellt.

(2) Auf Grund der übergebenen Anmeldung wird das Ministerium, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Finanzen, anderen zuständigen Ministerien, zu deren Wirkungskreis die vorgesehene Investition gehört, sowie anderen Organen, die für die Aufgaben der Investitionsförderung zuständig sind, feststellen, ob die übergebene Anmeldung gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes sind und wird den Aussteller der Anmeldung darüber benachrichtigen beziehungsweise ihm eine Bestätigung über den Status des Trägers von Förderungsmaßnahmen spätestens in der Frist von 60 Tagen ab dem Tag des Anmeldungserhalts ausstellen. 

(3) Die Agentur für Export- und Investitionsförderung bietet im Rahmen ihrer Zuständigkeit wie auch andere, in den Einheiten der lokalen Selbstverwaltung für Promotions- und Investitionsförderungsgeschäfte zuständige juristische Personen bieten, auf Grund dieses Gesetzes, juristischen Personen, die Förderungsmaßnahmen auf Grund dieses Gesetzes zu nützen gedenken, administrative, fachliche und technische Hilfe bei der Ausarbeitung der Anmeldung aus Punkt 1 dieses Artikels an. 

(4) Zum Zwecke der Verfolgung und Feststellung der maximalen Intensität der erteilten Unterstützungen ist das Ministerium ermächtigt, von den zuständigen Ministerien und anderen, für die Unterstützungsbewilligung zuständigen Organen Angaben über alle erteilten staatlichen Unterstützungen, im Sinne des Gesetzes über staatliche Unterstützungen, zu erhalten.

(5) Träger von Förderungsmaßnahmen sind verpflichtet, dem Ministerium und dem Ministerium für Finanzen – der Steuerverwaltung – im Laufe des Zeitraums der Nutzung von Förderungsmaßnahmen einen schriftlichen Jahresbericht über die Nutzung von Förderungsmaßnahmen auszustellen.  

(6) Jahresberichte aus Absatz 5 dieses Artikels werden mit der Körperschaftssteueranmeldung, in Einklang mit den in dem Körperschaftssteuergesetz vorgeschriebenen Fristen, ausgestellt.  

(7) Falls der Träger von Förderungsmaßnahmen, Steuer- und Zollprivilegien keinen Bericht in der in Absatz 6 festgesetzten Frist ausstellt, endet sein Nutzungsrecht der bewilligten Förderungsmaßnahmen, ferner verliert er den Status als Träger von Förderungsmaßnahmen.

(8) Der Pflichtinhalt der Anmeldung für die Bewilligung des Statuses als Träger von Förderungsmaßnahmen wird, samt den dazugehörigen Standardformularen, die Prozedur der Anmeldung, Bewilligung und Nutzung der Förderungsmaßnahmen aus diesem Gesetz, sowie der Inhalt des Bericht über die Nutzung von Förderungsmaßnahmen aus den Absätzen 1 und 5 dieses Artikels mit der Verordnung der Regierung der Republik Kroatien, auf Vorschlag des Ministeriums, vorgeschrieben.

(9) Das Ministerium führt bei dem Träger von Förderungsmaßnahmen, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Finanzen und den sonstigen zuständigen Ministerien, eine Aufsicht über die Nutzung von Förderungsmaßnahmen zum Zwecke der Aufdeckung und Sanktionierung von eventuellen Ungleichmäßigkeiten und Ungesetzlichkeiten durch.

(10) Das Ministerium ist für die Aufsicht der Nutzung von Förderungsmaßnahmen aus den Artikeln 7, 8, 11 und 12 dieses Gesetzes zuständig. Für die Aufsicht der Nutzung von Förderungsmaßnahmen aus den Artikeln 4 und 6 dieses Gesetzes ist das Ministerium für Finanzen zuständig.

III. STRAFBESTIMMUNGEN

Strafbestimmungen

Artikel 14

(1) Der Träger von Förderungsmaßnahmen wird für ein Vergehen mit einer Geldstrafe in der Höhe von 100.000,00 bis zu 1.000.000,00 Kuna bestraft, falls:

· er die Mittel der Förderungsmaßnahme nicht gemäß den Bestimmungen der Artikel 4, 6, 7, 8, 9, 11 und 12 dieses Gesetzes nützt;

· er dem Ministerium und Ministerium für Finanzen – der Steuerverwaltung - gemäß den Bestimmungen aus Artikel 13, Absatz 4 und 5 dieses Gesetzes, keinen schriftlichen Jahresbericht über die Nutzung von Förderungsmaßnahmen ausstellt.

(2) Für das Vergehen aus Absatz 1 dieses Artikels wird auch die verantwortliche Person des Trägers von Förderungsmaßnahmen mit einer Geldstrafe in der Höhe von 10.000,00 bis 100.000,00 Kuna bestraft.

IV. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 15

(1) Die Regierung der Republik Kroatien verpflichtet sich, die Verordnung aus Artikel 13 Absatz 8 dieses Gesetzes in der Frist von 60 Tagen ab dem Tag der Inkrafttretung dieses Gesetzes zu verabschieden.

(2) Mit der Inkrafttretung dieses Gesetzes endet die Gültigkeit des Investitionsförderungsgesetzes (N.N.
 Nr. 73/00)

(3) Handelsgesellschaften, die gemäß des Investitionsförderungsgesetzes (N.N. Nr. 73/00) Förderungsmaßnahmen, Steuer- und Zollprivilegien für Investitionen nützen, behalten das Nutzungsrecht der bewilligten Förderungsmaßnahmen, der Steuer- und Zollprivilegien bis zum Ablauf des dafür bewilligten Zeitraums.

Artikel 16

Dieses Gesetz wird in »Narodne Novine« verkündet und tritt am 01. Jänner 2007 in Kraft.

Klasse: 404-01/06-01/01

Zagreb, den 08. Dezember 2006

                                          KROATISCHES PARLAMENT

                                                                                                      PRÄSIDENT

                                                                               DES KROATISCHEN PARLAMENTS

                                                                                               Vladimir Šeks, e.h.
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